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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.02.1936 

Geschäftszahl 

0514/34 

Rechtssatz 

Irrige Gesetzesauslegung ist Rechtsirrtum, die den Beschuldigten nicht zu entschuldigen vermag, wenn nach 
seinem ganzen Verhalten nicht angenommen werden kann, dass sie unverschuldet war und dass er das 
Unerlaubte seines Verhaltens nicht einsehen konnte. * 

E 15.2.1936, 514/34 #1 

* BEA: Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 980 

Beachte 

BEA: Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 980 
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